
Beamte & Versorgung

GDBA-magazin – April 200912

Die neue Bundes-
laufbahnverordnung
ist nach Veröffentli-
chung im Bundesge-
setzblatt am 14. Feb -
ruar 2009 in Kraft
getreten. Beim Zu-
standekommen der
neuen Bundeslauf-
bahnverordnung ist
der ursprüngliche
Entwurf nach Kritik
der Verkehrsgewerk-
schaft GDBA und
des dbb beamten-
bund und tarifunion
in einigen Punkten
nachgebessert wor-
den. 

D
ie Neufassung der
Bundeslaufbahnver-
ordnung wurde im Zu-
ge der Dienstrechtsre-
form nach Inkrafttreten

des Dienstrechtsneuordnungs-
gesetzes erforderlich.

Das mit dem Dienstrechtsneu-
ordnungsgesetz neugefasste
Bundesbeamtengesetz (BBG) ist
die gesetzliche Grundlage für
die Anpassung des Laufbahn-
rechts (wir berichteten). Die
Bundeslaufbahnverordnung
(BLV) bildet den rechtlichen
Rahmen für die personellen Ent-
scheidungen der Verwaltung so-
wie für die beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten der Beam-
tinnen und Beamten. Die Qua-

litätssicherung der Verwaltung
soll durch die so genannte Bes -
tenauslese beim Einstieg und
beim Fortkommen im öffentli-
chen Dienst, aber auch durch
Fort- und Weiterbildung von
Fachwissen und Kompetenzen
sichergestellt werden. Derzeit
werden im Bundesinnenminis -
terium noch umfangreiche Ver-
waltungsvorschriften für die
neue BLV vorbereitet, die De-
tailregelungen für die einzelnen
Vorschriften beinhalten.

Neugestaltung des 
Laufbahnsystems 
Ein Ziel für die Neuordnung des
Laufbahnsystems besteht darin,
die Zahl der bestehenden Lauf-
bahnen zu reduzieren und die
Zuordnung der Bildungsab-
schlüsse und Qualifikationen zu
den Laufbahnen zu erleichtern.

Die Mindestvoraussetzungen
für die Zulassung zu den Lauf-
bahnen werden im Bundesbe-
amtengesetz festgelegt (§ 17
BBG). Neben den der Lauf-
bahngruppe entsprechenden
Bildungsabschlüssen werden
der Abschluss eines Vorberei-
tungsdienstes, eine inhaltlich
dem Vorbereitungsdienst ent-
sprechende Berufsausbildung
beziehungsweise ein inhaltlich
entsprechendes Hochschulstu-
dium oder zusätzlich eine
hauptberufliche Tätigkeit gefor-
dert.

Zur Gewinnung junger Hoch-
schulabsolventinnen und -ab-
solventen, insbesondere in tech-
nischen Bereichen, sind die Zu-
lassungsvoraussetzungen auf
die neuen Hochschulabschlüs-
se abgestimmt. So eröffnen Ba-
chelorabschlüsse den Zugang
zum gehobenen, Masterab-
schlüsse den Zugang zum höhe-
ren Dienst. Deutschland hatte

sich in der so genannten Bolog -
na-Erklärung zur Einführung ei-
nes gestuften Studiensystems
mit europaweit vergleichbaren
Bachelor- und Masterabschlüs-
sen verpflichtet. Diese Ab-
schlüsse werden jetzt explizit in
der BLV anerkannt.

Mit dem Dienstrechtsneuord-
nungsgesetz soll auch der
„Quereinstieg“ in den öffentli-
chen Dienst des Bundes er-
leichtert werden. Das neue Be-
amtenrecht ermöglicht künftig
auch die Einstellung von berufs -
erfahrenen Bewerberinnen und
Bewerbern ohne Beteiligung
des Bundespersonalausschus-
ses in ein höheres Amt als das
Eingangsamt (§ 20 BBG). Diese
Bestimmung wird in § 25 BLV
konkretisiert. Im Wege der fikti-
ven Nachzeichnung des beruf-
lichen Werdegangs wird eine
Gleichbehandlung der externen
Bewerber/innen mit den Beam-
tinnen und Beamten sicherge-
stellt, die ihre Berufserfahrung
im öffentlichen Dienst gesam-
melt haben. Die Personalstellen
können entscheiden, ob die Be-
werber/innen im Einzelfall von
dieser Möglichkeit profitieren
sollen. Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA hatte diese Son-
derregelung in Anbetracht der
weiterhin unzureichenden
Planstellensituation kritisiert.
Stattdessen sollten nach Auffas-
sung der Verkehrsgewerkschaft
GDBA verstärkt die vorhande-
nen Möglichkeiten im Rahmen
der Personalentwicklung ge-
nutzt werden.

Die Befähigung für eine Lauf-
bahn kann entweder durch Ab-
schluss eines Vorbereitungs-
dienstes oder Aufstiegsverfah-
rens oder durch Anerkennung
erlangt werden (§§ 7 und 8 BLV).
Die Ämter der Laufbahnen wer-

den nicht mehr in den einzelnen
Laufbahn-, Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen festgelegt,
sondern unmittelbar in der Bun-
deslaufbahnverordnung (§ 9
BLV).

Erhöhte Anforderungen 
an die Probezeit 
Die Anforderungen an die Pro-
bezeit für Dienstanfänger/innen
werden gemäß den gesetzli-
chen Vorgaben in § 11 BBG er-
höht. Zukünftig wird bereits
während der Einarbeitungspha-
se gewissenhafter als bisher ge-
prüft, ob die Beamtinnen und
Beamten für eine Lebenszeit-
verbeamtung geeignet sind und
nach Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung die wech-
selnden Anforderungen ihrer
Laufbahn erfüllen können. Da-
zu sind die Beamtinnen und Be-
amten in mehreren Verwen-
dungsbereichen einzusetzen
und mindestens zweimal zu be-
urteilen (§ 28 BLV). Dafür ent-
fällt die bisherige Altersgrenze
(27. Lebensjahr) für die Lebens-
zeitverbeamtung.

Ausnahmeregelung für 
leistungsstarke Beamte
Neu sind die Ausnahmerege-
lungen für besonders leistungs-
starke Beamtinnen und Beamte
(§ 27 BLV). Beamte, die sich in
einer Dienstzeit von mindestens
20 Jahren bewährt und seit min-
destens fünf Jahren das Endamt
ihrer bisherigen Laufbahn er-
reicht haben, können bis zum
zweiten Beförderungsamt der
nächsthöheren Laufbahn zuge-
lassen werden, wenn sie in den
letzten zwei Beurteilungen mit
der höchsten oder zweithöchs -
ten Note beurteilt worden sind.
Die Beamtinnen und Beamten
müssen ein erfolgreiches Aus-
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wahlverfahren mit einem
schriftlichen und einem münd-
lichen Teil absolvieren. Das ur-
sprünglich vorgesehene zehn-
jährige Innehaben des Endam-
tes der bisherigen Laufbahn
wurde – nach Kritik der Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA – auf-
gegeben und auf fünf Jahre ver-
mindert. Die Ausnahmerege-
lung gilt ausschließlich für die
Besetzung solcher Dienstpos -
ten, für die umfassende berufli-
che Erfahrungen erforderlich
sind. Die Regelung soll den 
Leis tungsgedanken stärken und
besonders qualifizierten Beam-
tinnen und Beamten neue Ent-
wicklungsmöglichkeiten eröff-
nen. Die Detailregelungen dazu
stehen allerdings noch aus.

Dienstliche Beurteilung
Der Zeitraum für Regelbeurtei-
lungen wird von bisher fünf auf
drei Jahre verkürzt; die obersten
Dienstbehörden können in den
Beurteilungsrichtlinien Ausnah-
men zulassen (§ 48 BLV). Die
Verkehrsgewerkschaft GDBA
hatte einzelne Regelungen zum
Abschnitt „Dienstliche Beurtei-
lung“ kritisiert.

Zukünftig wird die Regelbeur-
teilung ohne Altersbeschrän-
kung fortgesetzt. Die explizite
Möglichkeit für Ausnahmen
durch die obersten Dienst-
behörden in der bisherigen BLV
(§ 40 Abs. 2) für Beamte ab dem
50. Lebensjahr ist künftig nicht
mehr in dieser Form vorgese-
hen. Dennoch sind in bestimm-
ten Fällen Ausnahmen möglich,
die dann in den Beurteilungs-
richtlinien zu regeln sind. 

Ursprünglich sollten für fast al-
le Beurteilungsnoten stark ein -
engende Richtwerte (Quoten)
eingeführt werden, zum Bei-
spiel fünf Prozent für die höchs -
te Note. Dies hatte die Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA bean-
standet. Die beiden Spitzenno-
ten werden nunmehr auf zehn
beziehungsweise 20 Prozent
quotiert (§ 50 Abs. 2 BLV). Da-
bei ist im Interesse der Einzel-
fallgerechtigkeit auch eine
Überschreitung um bis zu fünf
Prozentpunkte möglich. Die
Verkehrsgewerkschaft GDBA

hatte darauf hingewiesen, dass
es eine Reihe von Bereichen und
Organisationseinheiten gibt, in
denen ein weitaus höherer An-
teil von Beamtinnen und Beam-
ten Spitzenleistungen erbringt,
aber aufgrund der einengenden
Quotierung nicht ihren Leistun-
gen entsprechend beurteilt wer-
den können. Auch wenn die
Rechtsprechung Richtwerte als
zulässig betrachtet, kritisieren
wir diese weiterhin.

Die fachliche Leistung wird
nach dem Arbeitserfolg, der
praktischen Arbeitsweise und
gegebenenfalls dem Führungs-
verhalten beurteilt (§ 49 Abs. 2
BLV). Die Beurteilung schließt
mit einem Gesamturteil und ei-
nem Vorschlag für die weitere
Verwendung. Sie bewertet die
Eignung für Leitungs- und
Führungsaufgaben, wenn ent-
sprechende Aufgaben wahrge-
nommen werden, und kann ei-
ne Aussage über die Eignung für
Aufgaben der nächsthöheren
Laufbahn enthalten (§ 49 Abs. 3
BLV).

Neu ist, dass das Ergebnis eines
Beurteilungsdurchgangs den
Beurteilten mit einem Noten-
spiegel bekannt gegeben wer-
den soll. Die Anonymität ein-
zelner Beurteilungen muss aber
gewahrt bleiben. 

In der BLV werden nur Mindest-
standards des Beurteilungsver-
fahrens zur Wahrung einheitli-
cher Beurteilungsmaßstäbe ge-
regelt. Die Einzelheiten regeln
die obersten Dienstbehörden
wie bisher in den Beurteilungs-
richtlinien.

Stärkung familien -
freundlicher Aspekte
Weiteres Ziel der Reform ist es,
Benachteiligungen von Beam-
tinnen und Beamten mit Famili-
enpflichten zu vermeiden. Das
in dem neuen § 25 BBG im Hin-
blick auf die Einstellung und das
berufliche Fortkommen vorge-
gebene Benachteiligungsverbot
bei Schwangerschaft, Mutter-
schutz, Elternzeit, Teilzeit, Tele-
arbeit und familienbedingter
Beurlaubung wird hinsichtlich
der beruflichen Entwicklung in

der neuen BLV konkretisiert. So
werden bei der Probezeit Antei-
le einer hauptberuflichen Tätig-
keit, die auf eine Teilzeitbe-
schäftigung entfallen, in der Re-
gel voll und nicht mehr nur ent-
sprechend ihrem Verhältnis zur
regelmäßigen Arbeitszeit
berücksichtigt. Elternzeiten
führen in den Fällen, in denen
die Mindestprobezeit von einem
Jahr bereits absolviert wurde,
nicht mehr zu einer Unterbre-
chung der Probezeit (§ 30 Abs.
2 BLV).

Liegt keine aktuelle dienstliche
Beurteilung vor, wird in der El-
ternzeit mit vollständiger dienst-
licher Freistellung die letzte
planmäßige Beurteilung unter
Berücksichtigung der berufli-
chen Entwicklung vergleichba-
rer Beamtinnen und Beamter fik-
tiv fortgeschrieben (§ 33 Abs. 3
BLV).

Änderung beim
Laufbahnaufstieg
Das Aufstiegsverfahren wird in
Teilbereichen neu gestaltet (§§
35 ff. BLV). Der zunächst gestri-
chene Praxisaufstieg wird nach
den Forderungen von GDBA
und dbb vorerst bis zum 31. De-
zember 2015 beibehalten. Über
die endgültige Regelung soll
nach einer Überprüfung der Auf-
stiegsverfahren entschieden
werden, die das Bundesinnen-
ministerium bis Anfang 2015
vorlegen wird. 

In Fällen, in denen sich der ver-
waltungsinterne Aufstieg nicht
anbietet, kann der Aufstieg
durch die Teilnahme an fach-
spezifischen Qualifizierungen
oder Hochschulausbildungen

erfolgen. Dies ermöglicht die
zielgerechte Qualifizierung leis -
tungsstarker Beamtinnen und
Beamter in Bereichen, die von
den Verwaltungshochschulen
nicht abgedeckt werden. Ein
weiterer Vorteil ist, dass Studi-
engänge vor Ort oder als Fern-
studium dienstbegleitend absol-
viert werden können. Damit
kann die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie besser gefördert
werden.

Personalentwicklung
Aufgabe der Personalentwick-
lung ist es, Entwicklungs- und
Fördermaßnahmen für alle Mit-
arbeiter/innen aufeinander ab-
zustimmen und mit den aktuel-
len und zukünftigen Aufgaben
der Dienststelle in Einklang zu
bringen. Um eine Fortbildung
für alle Beamtinnen und Beam-
te – auch für diejenigen mit Fa-
milienpflichten – zu ermögli-
chen, müssen zukünftig Rah-
menbedingungen für eine
gleichberechtigte Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnahmen ge-
schaffen werden, wenn nicht
sachliche Gründe entgegenste-
hen (§ 47 Abs. 4 BLV).

Verwaltungsvorschriften 
in Vorbereitung
Die Detailregelungen für die
neue BLV, die im Rahmen von
Verwaltungsvorschriften durch
das Bundesinnenministerium
erlassen werden, liegen zurzeit
noch nicht vor. Informationen
zur BLV stehen im GDBA-Intra-
net unter „Beamte/Allg Rechts-
grundlagen/Dienstrecht und
Dienstrechtsreform" zur Verfü-
gung. j.m.




